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1. Mindestanforderungen

Das vereinfachte Verfahren besteht nur aus Mindestkriterien. Das Leistungsblatt wird als Bestandteil der Leistungsbeschreibung mit der Ausschreibung versandt. Die Bieter müssen die Erfüllung der Kriterien durch Herstellererklärung oder Prüfberichte nachweisen. 
1.1 Monitore

1. Der Verbrauch des Geräts im Betriebszustand beträgt 

· bei einer Bildschirmdiagonale von weniger als 30 Zoll und einer Auflösung von weniger als 1,1 Megapixel maximal 6 *(MP) + 0,05 *(A
) + 3 W.

· bei einer Bildschirmdiagonale von weniger als 30 Zoll und einer Auflösung von mehr als 1,1 Megapixel maximal 9*(MP) + 0,05*(A) + 3 W

· bei einer Bildschirmdiagonale zwischen 30 und 60 Zoll maximal 0,27*(A) + 8 W.

2. Das Gerät verbraucht im Stand-By
 maximal 1 W.

3. Das Gerät verbraucht im Ruhezustand
 maximal 1 W.

4. Das Gerät verfügt über das Display Power Management System VESA DPMS oder ein anderes vergleichbares System.

5. Der Stand-By-Zustand wird nach 30 Minuten Inaktivität automatisch hergestellt.

6. Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms darf im Durchschnitt nicht mehr als 3 mg Quecksilber pro Lampe enthalten.

7. Kunststoffteile dürfen weder polybromierte biphenylhaltige (PBB) oder polybromierte diphenyletherhaltige (BBDE) Flammhemmer noch Chlorparaffin-Flammhemmer mit Ketten von 10 bis 17 Kohlenstoffatomen und einem Chlorgehalt über 50 Gew.-% enthalten.

8. Die Konstruktion berücksichtigt eine leichte Zerlegbarkeit des Geräts.

Quelle: Energy Star (2009/789/EG), EU-Umweltzeichen (2005/341/EG) 

1.2 Computer/Notebooks

1. Das Gerät unterschreitet die folgenden Werte für den Stromverbrauch:

Arbeitsplatzcomputer 

· Kategorie A
:
TEC
 
≤ 148 kWh

· Kategorie B: 
TEC 
≤ 175 kWh

· Kategorie C: 
TEC 
≤ 209 kWh

· Kategorie D: 
TEC 
≤ 234 kWh.

Notebook

· Kategorie A
: 
TEC
 
≤ 40 kWh

· Kategorie B: 
TEC 
≤ 53 kWh

· Kategorie C: 
TEC 
≤ 88,5 kWh.

2. Eingebaute Netzteile von Computern müssen bei einer Last von 50 % einen Wirkungsgrad von mindestens 85 % und bei einer Last von 20 % und 100 % jeweils einen Wirkungsgrad von mindestens 82 % haben. Bei 100 % Last muss der Korrelationsfaktor mind. 0,9 betragen.

· Das Gerät muss bei Inaktivität selbständig in den Ruhemodus
 übergehen sowie den Monitor ausschalten. Bei Auslieferung des Gerätes müssen hierfür folgende Aktivierungszeiten voreingestellt sein:

· Ruhemodus S3 ≤ 30 min

· Monitor aus ≤ 15 min

Dem Nutzer muss es möglich sein, die voreingestellten Aktivierungszeiten zu verringern.

3. Das Gerät muss über einen Ein- und Ausschalter verfügen. Dieser ist an der Gerätevorderseite anzubringen. Durch seine Betätigung muss das Gerät in den Schein-Aus-Zustand versetzt werden können.

4. Materialanforderungen an die Kunststoffe der Gehäuse, Gehäuseteile und Chassis sowie Tastaturen:

· Halogenhaltige Polymere sind nicht zulässig. Halogenorganische Verbindungen als Flammschutzmittel sind nicht zulässig und dürfen den Kunststoffteilen nicht zugesetzt werden.

· Von dieser Regelung ausgenommen sind:

· Fluororganische Additive (wie z. B. Anti-Dripping-Reagenzien), die zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften der Kunststoffe eingesetzt werden, sofern sie einen Gehalt von 0,5 Gewichtsprozent nicht überschreiten.

· Fluorierte Kunststoffe wie z. B. Polytetrafluorethylen (PTFE). 

· Kunststoffteile, die weniger als 25 Gramm wiegen. Diese dürfen jedoch keine polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE) oder Chlorparaffine enthalten. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für Tastaturen.

· Den Kunststoffen dürfen als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe zugesetzt sein, die eingestuft sind als:

· krebserzeugend der Kategorien 1, 2 oder 3 nach Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/20087,

· erbgutverändernd der Kategorien 1, 2 oder 3 nach Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008,

· fortpflanzungsgefährdend der Kategorien 1, 2 oder 3 nach Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008.

· Dem Trägermaterial der Leiterplatten dürfen keine polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE) oder Chlorparaffine zugesetzt sein.

5. Die Werte für den deklarierten Schallleistungspegel
 dürfen bei:

· aktiviertem Festplattenlaufwerk (1) den Wert von 44 dB (A), 

· bei hoher Belastung mit mindestens 90 % CPU-Auslastung (2) den Wert von 48,0 dB (A), 

· für den Leerlaufbetrieb (3) den Wert von 40,0 dB (A) 

· und für den Betrieb der optischen Laufwerke (4) den Wert von 52,0 dB (A) nicht überschreiten.

Quellen: Energy Star (2009/489/EG), Blauer Engel RAL-UZ 78 vom September 2009
Rechtsquelle: EG-Verordnung 1272/2008
1.3 Thin Clients

Definition: Ein Computer mit eigener Stromversorgung, der mit einem Fernrechner verbunden ist, auf dem die hauptsächliche Datenverarbeitung (Programmausführung, Datenspeicherung, Interaktion mit anderen Internetressourcen usw.) erfolgt. Thin Clients im Sinne dieser Kriterien sind lediglich Computer ohne eingebaute Rotations-Speichermedien. Die Haupteinheit eines Thin Client muss zur Nutzung an einem festen Standort (z. B. auf einem Schreibtisch) und nicht als tragbares Gerät bestimmt sein.

1. Das Gerät weist einen Stromverbrauch im Idle-Modus
 auf, der die Maximalwerte für die folgenden Kategorien nicht überschreitet:

· Kategorie A
: ≤ 12 W

· Kategorie B
: ≤ 15 W.

2. Das Gerät weist im Ruhemodus
 einen Stromverbrauch von maximal 2 W auf.

3. Das Gerät weist im Aus-Zustand
 einen Stromverbrauch von maximal 2 W auf.

4. Eingebaute Netzteile von Computern müssen bei einer Last von 50 % einen Wirkungsgrad von mindestens 85 % und bei einer Last von 20 % und 100 % jeweils einen Wirkungsgrad von mindestens 82 % haben. Bei 100 % Last muss der Korrelationsfaktor mind. 0,9 betragen.

· Das Gerät muss bei Inaktivität selbständig in den Ruhemodus
 übergehen sowie den Monitor ausschalten. Bei Auslieferung des Gerätes müssen hierfür folgende Aktivierungszeiten voreingestellt sein:

· Ruhemodus ≤ 30 min

· Monitor aus ≤ 15 min

Dem Nutzer muss es möglich sein, die voreingestellten Aktivierungszeiten zu verringern.

5. Das Gerät muss über einen Ein- und Ausschalter verfügen. Dieser ist an der Gerätevorderseite anzubringen. Durch seine Betätigung muss das Gerät in den Schein-Aus-Zustand versetzt werden können.

6. Materialanforderungen an die Kunststoffe der Gehäuse, Gehäuseteile und Chassis sowie Tastaturen:

· Halogenhaltige Polymere sind nicht zulässig. Halogenorganische Verbindungen als Flammschutzmittel sind nicht zulässig und dürfen den Kunststoffteilen nicht zugesetzt werden.

· Von dieser Regelung ausgenommen sind:

· Fluororganische Additive (wie z. B. Anti-Dripping-Reagenzien), die zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften der Kunststoffe eingesetzt werden, sofern sie einen Gehalt von 0,5 Gewichtsprozent nicht überschreiten.

· Fluorierte Kunststoffe wie z.B. Polytetrafluorethylen (PTFE).

· Kunststoffteile, die weniger als 25 Gramm wiegen. Diese dürfen jedoch keine PBB (polybromierte Biphenyle), PBDE (polybromierte Diphenylether) oder Chlorparaffine enthalten. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für Tastaturen.

· Den Kunststoffen dürfen als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe zugesetzt sein, die eingestuft sind als:

· krebserzeugend der Kategorien 1, 2 oder 3 nach Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008,

· erbgutverändernd der Kategorien 1, 2 oder 3 nach Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008

· fortpflanzungsgefährdend der Kategorien 1, 2oder 3 nach Tabelle 3.2 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008.

· Dem Trägermaterial der Leiterplatten dürfen keine polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE) oder Chlorparaffine zugesetzt sein.

7. Die Werte für den deklarierten Schallleistungspegel
 dürfen bei 

· aktiviertem Festplattenlaufwerk den Wert von 44 dB (A), 

· bei hoher Belastung mit mindestens 90 % CPU-Auslastung den Wert von

48,0 dB (A), 

· für den Leerlaufbetrieb den Wert von 40,0 dB (A),

· und für den Betrieb der optischen Laufwerke den Wert von 52,0 dB (A)


nicht überschreiten.

Quellen: Energy Star (2009/489/EG), Blauer Engel RAL-UZ 78 vom September 2009
Rechtsquelle:
EG-Verordnung 1272/2008
1.4 Bildgebende Geräte/Faxgeräte

Definition: Zu den bildgebenden Geräten gehören Drucker, Scanner, Faxgeräte, Kopierer sowie Multifunktionsgeräte. 

1. Der Verbrauch im Stand-By
 für Kopierer/Fax/Drucker in Standardgröße und mit Schwarz/Weiß-Druck übersteigt nicht die folgenden maximalen Werte:

· SpM
  ≤ 15

TSV
  ≤ 1,0 kWh

· 15 < SpM ≤ 40 
TSV ≤ (0,10 kWh)*SpM – 0,5 kWh

· 40 < SpM ≤ 82
TSV ≤ (0,35 kWh)*SpM – 10,3 kWh

· SpM > 82

TSV ≤ (0,70 kWh)*SpM – 39 kWh

2. Der Verbrauch im Stand-By für Kopierer/Fax/Drucker in Standardgröße mit Farbdruck übersteigt nicht die folgenden maximalen Werte:

· SpM ≤ 32 

TSV ≤ (0,10 kWh)*SpM + 2,8 kWh

· 32 < SpM ≤ 58
TSV ≤ (0,35 kWh)*SpM – 5,2 kWh

· SpM > 58

TSV ≤ (0,70 kWh)*SpM – 26 kWh

3. Der Verbrauch im Stand-By für Multifunktionsgeräte in Standardgröße mit Schwarz/Weiß-Druck übersteigt nicht die folgenden maximalen Werte:

· SpM ≤ 10

TSV ≤ 1,5 kWh

· 10 < SpM ≤ 26
TSV ≤ (0,10 kWh)*SpM + 0,5 kWh

· 26 < SpM ≤ 68
TSV ≤ (0,35 kWh)*SpM – 6 kWh

· SpM > 68

TSV ≤ (0,70 kWh)*SpM – 30 kWh

4. Der Verbrauch im Stand-By für Multifunktionsgeräte in Standardgröße mit Farbdruck übersteigt nicht die folgenden maximalen Werte:

· SpM ≤ 26

TSV ≤ (0,10 kWh)*SpM + 3,5 kWh 

· 26 < SpM ≤ 62
TSV ≤ (0,35 kWh)*SpM – 3 kWh 

· SpM > 62

TSV ≤ (0,70 kWh)*SpM – 25 kWh 

5. Ein Energiesparmodus ist vorhanden und wird voreingestellt geliefert.

6. Die Geräte werden mit Duplexeinheiten angeboten. 

7. Werkstoffwahl: Zur Begrenzung der Werkstoffvielfalt müssen aus Kunststoff hergestellte Gehäuseteile, die schwerer als 25 Gramm sind, aus einem Polymer bzw. Polymerblend bestehen. Die Kunststoffgehäuse dürfen aus bis zu vier voneinander trennbaren Polymeren oder Polymerblends bestehen. Großformatige Gehäuseteile müssen so gestaltet sein, dass die eingesetzten Kunststoffe auf Basis vorhandener Recyclingtechniken für die Herstellung von hochwertigen, langlebigen Produkten verwertet werden können. Solche Gehäuseteile dürfen nicht metallisch beschichtet sein. Die Beschichtung von Sonderteilen ist so gering wie möglich zu halten.

8. Halogenhaltige Polymere und Zusätze von halogenorganischen Verbindungen als Flammschutzmittel sind nicht zulässig. Von dieser Regelung ausgenommen sind:

· Fluororganische Additive (wie z. B. Anti-Dripping-Reagenzien), die zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften der Kunststoffe eingesetzt werden, sofern sie einen Gehalt von 0,5 Gewichtsprozent nicht überschreiten.

· Fluorierte Kunststoffe wie z. B. Polytetrafluorethylen (PTFE).

· Kunststoffteile, die weniger als 25 Gramm wiegen. Diese dürfen jedoch keine polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE) oder Chlorparaffine enthalten. 

Sonderteile aus Kunststoff, die in unmittelbarer Nähe von Heiz- und Fixiereinrichtungen installiert sind. Diese dürfen jedoch keine polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE) oder Chlorparaffine enthalten.

9. Ferner dürfen den Kunststoffen keine Stoffe zugesetzt sein, die nach der Richtlinie 67/548/EWG als

· krebserzeugend nach Kategorie Carc.Cat.1, Carc.Cat.2 oder Carc.Cat.3,

· erbgutverändernd nach Kategorie Mut.Cat.1, Mut.Cat.2 oder Mut.Cat.3;

· fortpflanzungsgefährdend nach Kategorie Repr.Cat.1, Repr.Cat.2, Repr. Cat.3

· eingestuft sind oder die in der Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS)
 entsprechend eingestuft sind.

10. Dem Trägermaterial der Leiterplatten dürfen keine polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE) oder Chlorparaffine zugesetzt sein.

11. Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht die Schwermetalle Blei, Cadmium oder Quecksilber enthalten. Ausgenommen hiervon sind technisch unvermeidbare Verunreinigungen. Diese dürfen die in der aktuellen Fassung der EU-Batterierichtlinie 91/157/EWG (fortgeschrieben durch 98/101/EG) genannten Grenzwerte nicht überschreiten.

12. Die Geräte müssen Recyclingpapiere aus 100 % Altpapier verarbeiten können, sofern diese den Anforderungen der EN 12281:2002
 entsprechen.

13. Fotoleitertrommeln dürfen kein Selen, Blei, Quecksilber oder Cadmium und deren Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten.

14. Für die Reparatur der Geräte ist die Ersatzteilversorgung für mindestens 5 Jahre ab Lieferung sichergestellt.

15. Das Gerät muss über einen Schalter verfügen, der so angebracht ist, dass er, bei üblicher Aufstellung, für den Nutzer leicht zugänglich ist und mit dem zumindest der Zustand Schein-Aus
 erreicht werden kann.

16. Der garantierte A-bewertete Schalleistungspegel LWAd darf im Betriebszustand den Höchstwert von 75 dB (A) nicht überschreiten.

17. Für das Gerät sind Einzelkartuschen für alle Farben erhältlich.

Quellen: Energy Star (2009/347/EG), Blauer Engel RAL-UZ 122 vom Mai 2009
Rechtsquelle:
Richtlinie 67/548/EWG, EG-Verordnung 1272/2008, Richtlinie 98/101/EG, 

Richtlinie 91/157/EWG
1.5 Toner und Tinten

1. Toner und Tinten dürfen als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe enthalten, die gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) nach Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG (Bekanntmachung der Liste der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen mit allen Anpassungsrichtlinien) eingestuft sind und die gemäß Anhang VI dieser Richtlinie mit folgenden R-Sätzen zu kennzeichnen sind:

· R 40 (Verdacht auf krebserzeugenden Wirkung)

· R 45 (kann Krebs erzeugen)

· R 46 (kann vererbbare Schäden verursachen),

· R 49 (kann Krebs erzeugen beim Einatmen)

· R 60 (kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen)

· R 61 (kann das Kind im Mutterleib schädigen)

· R 62 (kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen)

· R 63 (kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen)

· R 68 (irreversibler Schaden möglich)

oder die entsprechend Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS) 905
 (in der jeweils gültigen Fassung) als krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe eingestuft sind (Beide Regelwerke sind berücksichtigt in der Gesamtliste aller krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährdend bewerteten Stoffe, sogenannte cmr-Stoffe), oder für die nach § 5 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) der Hersteller oder Einführer selbst eine Einstufung nach Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG vornehmen muss. 

2. Stoffe, die eine Kennzeichnung des Gesamtproduktes mit dem Gefahrensatz R 43 (Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich) notwendig machen, dürfen ebenfalls nicht enthalten sein.

3. Tonern und Tinten dürfen keine Stoffe zugesetzt sein, die Quecksilber-, Cadmium-, Blei-, Nickel- oder Chrom-VI-Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten. Ausgenommen sind hochmolekulare Nickel-Komplexverbindungen als Farbmittel. Herstellungsbedingte Verunreinigungen durch Schwermetalle, wie z.B. Kobalt- und Nickeloxide, sind so gering wie technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar zu halten.

4. In Tonern und Tinten dürfen keine Azo-Farbmittel (Farbstoffe oder Farbpigmente) eingesetzt werden, die krebserzeugende aromatische Amine freisetzen können, die in der Liste aromatischer Amine in der Richtlinie 2002/61/EG genannt sind.

5. Den Tinten dürfen als aktive Biozide
 nur solche Stoffe zugesetzt sein, die als so genannte alte Stoffe in der EG-Verordnung 2032/2003 geändert durch die EG-Verordnung 1048/2005 im Anhang II gelistet sind. Bei Verwendung neuer (nicht gelisteter) Wirkstoffe ist eine Zulassung gemäß Biozidgesetz erforderlich.

Quelle: Blauer Engel RAL-UZ 55 vom März 2008
1.6 Beamer

1. Der Verbrauch des Gerätes im Betriebszustand überschreitet nicht die folgenden maximalen Werte:

· Lichtstrom ≤ 1.750 Lumen


P  ≤ 0,15 W/lm

· 1.750 lm < Lichtstrom ≤ 2.750 Lumen

P ≤ 0,11 W/lm

· Lichtstrom > 2.750 Lumen


P ≤ 0,09 W/lm

2. Ein Energiesparmodus ist vorhanden und wird voreingestellt geliefert.

3. Kunststoffteile von mehr als 25 g Gewicht dürfen keine Flammschutzmittel mit organisch gebundenem Chlorid oder Bromid enthalten und müssen ein Label nach ISO 11469
, ISO 1043-1
, ISO 1043-2
, ISO 1043-3
 und ISO 1043-4
 haben.

4. Kunststoffteile jeglicher Größe dürfen keine chlorierten oder bromierten Polymere enthalten, z. B. PVC.

· Die von den Geräten abgestrahlten Schallleistungspegel dürfen die folgenden Grenzwerte nicht überschreiten:

· ≤ 1.750 Lumen

LWAd ≤ 33 dB (A)

· > 1.750 ≤ 2.750 Lumen
LWAd ≤ 35 dB (A)

· > 2.750 Lumen 

LWAd ≤ 37 dB (A)

Quelle: Blauer Engel RAL-UZ 127 vom Oktober 2008
2. Zuschlagskriterien
Das umfassende Verfahren umfasst neben den Mindestanforderungen zusätzliche Zuschlagskriterien. 
2.1 Monitore
1. Display verfügt über Automatic Brightness Control

2. Zusätzliche Qualitätsanforderungen

3. Leuchtdichte ≥ 150 cd/m²

4. Leuchtdichtenvarianz Lmax : Lmin ≤ 1.7 : 1

5. Leuchtdichte contrast modulation ≥ 0.8 bei 30 Grad in der Horizontalen

6. Schallleistungspegel ≤ 4.4 B im Betriebszustand

7. Schalleistungspegel ≤ 3.9 B im Ruhezustand

Quellen: TCO-Label
2.2 Computer/Notebooks 
1. ACPI-Technik oder ein vergleichbares System wird genutzt

2. Die Batterien dürfen nicht mehr als 0,0001 Gewichtsprozent Quecksilber, 0,001 Gewichtsprozent Kadmium und 0,01 Gewichtsprozent Blei enthalten. 

3. Der Computer muss so gebaut sein, dass Speicher, Grafikkarten, Festplatte und CD/DVD-Laufwerke ausgetauscht werden können.

4. Die Verbindungen sind leicht auffindbar, mit gängigen Werkzeugen zugänglich und so weit wie möglich genormt.

Der Computer muss von einer geschulten Person allein zerlegt werden können



Quelle: EU-Umweltzeichen 
2.3 Bildgebende Geräte/Faxgeräte

1. Während der Herstellung werden keine Substanzen, die in Anhang A, B oder C des „Montrealer Protokolls über ozonschädigende Stoffe“ und keine chlorierten Lösungsmittel verwendet.

2. Während des normalen Betriebs überschreiten die Staubemissionen nicht die Innenraumstaubkonzentration von 0,150 mg/m3. 

3. Die Ozonemission überschreitet nicht die Höchstgrenze von 0,020 mg/m3.

Quelle: Blauer Engel RAL-UZ 122 vom Mai 2009 
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�	Bezeichnet die sichtbare Bildfläche in Quadratzoll.


�	Große Teile des Systems sind abgeschaltet, können aber in kürzester Zeit reaktiviert werden.


�	Es werden keine Daten oder Impulse übertragen, das Gerät braucht einige Sekunden, um reaktiviert zu werden.


�	Kategorie A: Alle Computer, die die Anforderungen für Kategorie B, C oder D nicht erfüllen. Kategorie B: min. 2 Prozessorkerne, mindestens 2 GB RAM. Kategorie C: mehr als 2 Prozessorkerne, mindestens 2 GB RAM und/oder separatem Grafikchip. Kategorie D: Mindestens 4 Prozessorkerne, mindestens 4 GB RAM und/oder separater Grafikchip mit einem Frame Buffer von mehr als 128-bit.


�	TEC-Ansatz („Typical Energy Consumption“): Ein Verfahren für die Prüfung und den Vergleich der Energieeffizienz von Computern, das den typischen Energieverbrauch eines Produkts im Normalbetrieb über einen repräsentativen Zeitraum bewertet. Der TEC wird nach folgender Formel ermittelt: 


	E TEC = (8 760/1 000) · (P Aus · T Aus + P Ruhe · T Ruhe + P Idle · T Idle (siehe Fußnote 12)), 


	dabei bezeichnen P x jeweils Leistungswerte in Watt, T x Zeitwerte in % von Jahren und E TEC den typischen jährlichen Energieverbrauch.


�	Kategorie A: Alle Notebooks, die die Anforderungen für Kategorie B oder C nicht erfüllen. Kategorie B: Das Notebook verfügt über einen separaten Grafikchip. Kategorie C: mindestens 2 Prozessorkerne, mindestens 2 GB RAM und einen separaten Grafikchip mit einem Frame Buffer von mindestens 128-bit.


�	TEC-Ansatz („Typical Energy Consumption“): Ein Verfahren für die Prüfung und den Vergleich der Energieeffizienz von Computern, das den typischen Energieverbrauch eines Produkts im Normalbetrieb über einen repräsentativen Zeitraum bewertet. Der TEC wird nach folgender Formel ermittelt: 


	E TEC = (8 760/1 000) · (P Aus · T Aus + P Ruhe · T Ruhe + P Idle · T Idle ), 


	dabei bezeichnen P x jeweils Leistungswerte in Watt, T x Zeitwerte in % von Jahren und E TEC den typischen jährlichen Energieverbrauch.


�	Ein Niedrigverbrauchsmodus, in den der Computer nach einer bestimmten Inaktivitätszeit automatisch übergehen oder manuell versetzt werden kann. Ein Computer mit Ruhemodusfunktion kann durch Netzverbindungen oder Benutzerschnittstellengeräte schnell „geweckt“ werden und erreicht innerhalb von maximal 5 Sekunden nach Beginn des Weck-Ereignisses vollständige Betriebsbereitschaft, einschließlich Anzeigefunktion.


�	Der garantierte A-bewertete Schallleistungspegel LWAd wird in dB (A) auf der Grundlage der EN ISO 7779:2001 in Verbindung mit ISO 9296:1988 ermittelt und bewertet. Dabei ist sicher zu stellen, dass bei Konfigurationsvarianten baugleicher Geräte die jeweils lautesten Einzelkomponenten berücksichtigt werden.


	Die Messungen sind in folgenden Betriebszuständen vorzunehmen.


	(1) Das Festplattenlaufwerk ist aktiviert. Die Messung der Geräuschemissionen erfolgt nach EN ISO 7779:2001, Ziffer C.9.3.2.


	(2) Das Gerät arbeitet unter hoher Belastung (Ansprache der Prozessorkühlung bei mindestens 90 % CPU-Auslastung. Nach einer Betriebszeit von 15 Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 23 ± 1°C ist die Messung über 120 Sekunden durchzuführen.).


(3) Das Gerät arbeitet im Leerlaufbetrieb. Die Messung der Geräuschemissionen erfolgt nach EN ISO 7779:2001, Ziffer C.15.3.2.


	(4) Ein optisches Laufwerk in typischer Konfiguration ist aktiviert. Optische Laufwerke sind nach EN ISO 7779/A1:2003, Ziffer C.19.3.2 zu prüfen.


�	Der Zustand, in dem das Betriebssystem und die sonstige Software vollständig geladen sind, ein Nutzerprofil erstellt wurde, das Gerät nicht im Ruhemodus ist und die Aktivität auf diejenigen grundlegenden Anwendungen beschränkt ist, die das System automatisch startet.


�	Alle Thin Clients, die nicht der Definition der Kategorie B entsprechen.


�	Für die Einstufung unter Kategorie B müssen Thin Clients lokale Multimedia-Kodierung/Dekodierung unterstützen.


�	Ein Niedrigverbrauchsmodus, in den der Computer nach einer bestimmten Inaktivitätszeit automatisch übergehen oder manuell versetzt werden kann. Ein Computer mit Ruhemodusfunktion kann durch Netzverbindungen oder Benutzerschnittstellengeräte schnell „geweckt“ werden und erreicht innerhalb von maximal 5 Sekunden nach Beginn des Weck-Ereignisses vollständige Betriebsbereitschaft, einschließlich Anzeigefunktion.


�	Zustand mit der geringsten, vom Nutzer nicht ausschaltbaren (beeinflussbaren) Leistungsaufnahme, der unbegrenzt fortbesteht, solange das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist und entsprechend der Bedienungsanleitung des Herstellers genutzt wird. 


�	Ein Niedrigverbrauchsmodus, in den der Computer nach einer bestimmten Inaktivitätszeit automatisch übergehen oder manuell versetzt werden kann. Ein Computer mit Ruhemodusfunktion kann durch Netzverbindungen oder Benutzerschnittstellengeräte schnell „geweckt“ werden und erreicht innerhalb von maximal 5 Sekunden nach Beginn des Weck-Ereignisses vollständige Betriebsbereitschaft, einschließlich Anzeigefunktion.


�	Der garantierte A-bewertete Schallleistungspegel LWAd wird in dB (A) auf der Grundlage der EN ISO 7779:2001 in Verbindung mit ISO 9296:1988 ermittelt und bewertet. Dabei ist sicher zu stellen, dass bei Konfigurationsvarianten baugleicher Geräte die jeweils lautesten Einzelkomponenten berücksichtigt werden.


	Die Messungen sind in folgenden Betriebszuständen vorzunehmen.


	(1) Das Festplattenlaufwerk ist aktiviert. Die Messung der Geräuschemissionen erfolgt nach EN ISO 7779:2001, Ziffer C.9.3.2.


	(2) Das Gerät arbeitet unter hoher Belastung (Ansprache der Prozessorkühlung bei mindestens 90 % CPU-Auslastung. Nach einer Betriebszeit von 15 Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 23 ± 1 oC ist die Messung über 120 Sekunden durchzuführen.).


	(3) Das Gerät arbeitet im Leerlaufbetrieb. Die Messung der Geräuschemissionen erfolgt nach EN ISO 7779:2001, Ziffer C.15.3.2.


	(4) Ein optisches Laufwerk in typischer Konfiguration ist aktiviert. Optische Laufwerke sind nach EN ISO 7779/A1:2003, Ziffer C.19.3.2 zu prüfen.


�	Große Teile des Systems sind abgeschaltet, können jedoch innerhalb kürzester Zeit reaktiviert werden.


�	SpM: Seiten pro Minute.


�	TSV-Ansatz („Typischer Stromverbrauch“): Ein Verfahren für die Prüfung und den Vergleich des Stromverbrauchs bildgebender Produkte, das den typischen Stromverbrauch eines Produkts im Normalbetrieb über einen repräsentativen Zeitraum bewertet. Das vom TSV-Ansatz verwendete Schlüsselkriterium ist ein in Kilowattstunden (kWh) gemessener Wert für den typischen wöchentlichen Stromverbrauch eines bildgebenden Gerätes (Energy Star). Für die Berechnung wird von dem Druck von 0,5 × SpM ausgegangen. Die Anzahl SpM sind vom Gerät abhängig. 


� � HYPERLINK "http://www.baua.de/nn_5846/sid_8D365224E04F65898F5185ED4C6778B1/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-905__content.html?__nnn=true" ��Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905�).


� Druck- und Büropapier - Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner; Deutsche Fassung EN 12281:2002.


�	Der Energiezustand, in den das Gerät tritt, wenn es von Hand oder automatisch ausgeschaltet wurde, aber dennoch an das Stromnetz angeschlossen ist. Dieser Zustand wird durch eine Eingabe beendet, wie z. B. über einen Handschalter oder durch eine Zeitschaltuhr, die das Gerät in Druckbereitschaft bringt.


� � HYPERLINK "http://www.baua.de/nn_5846/sid_8D365224E04F65898F5185ED4C6778B1/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-905__content.html?__nnn=true" ��Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905�).


� Biozide sind Wirkstoffe und Zubereitungen, die dazu bestimmt sind, auf chemischem oder biologischem Wege Schadorganismen zu zerstören, abzuschrecken, unschädlich zu machen, Schädigungen durch sie zu verhindern oder sie in anderer Weise zu bekämpfen.


� Kunststoffe - Sortenspezifische Identifizierung und Kennzeichnung von Kunststoff-Formteilen (ISO 11469:2000).


� Kunststoffe - Kennbuchstaben und Kurzzeichen - Teil 1: Basis-Polymere und ihre besonderen Eigenschaften (ISO/DIS 1043-1:2008).


� Kunststoffe - Kennbuchstaben und Kurzzeichen - Teil 2: Füllstoffe und Verstärkungsstoffe (ISO/DIS 1043-2:2008).


� Kunststoffe - Kennbuchstaben und Kurzzeichen - Teil 3: Weichmacher (ISO 1043-3:1996).


� Kunststoffe - Kennbuchstaben und Kurzzeichen - Teil 4: Flammschutzmittel (ISO 1043-4:1998).
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